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In der Vergangenheit war es zum 
Beispiel undenkbar, dass gewich-
tige Staaten wie China, Russland 

oder die USA in einer öffentlichen 
Sitzung bei den Vereinten Nationen 
kritisch auf ihre Menschenrechtsla-
ge überprüft worden wären. So war es 
ein richtiggehendes Aha-Erlebnis im 
April und Mai dieses Jahres, als u.a. 
Großbritannien und Frankreich drei 
Stunden in einer öffentlichen Anhö-
rung („interaktiver Dialog“) Rede und 
Antwort stehen mussten. 

Der MRR tagt zum UPR in Form ei-
ner Arbeitsgruppe drei Mal pro Jahr 
je zwei Wochen und untersucht dabei 
pro Jahr 48 Staaten. Die Arbeitsgruppe 
zur UPR besteht aus den 47 Mitglieds-
staaten des MRR. Den Vorsitz führt 
der Ratspräsident. Per Los und alpha-
betischem Auswahlverfahren werden 
jedem zu überprüfenden Land drei 
Staaten als Berichterstatter zugewählt, 
die jeweils aus einer der Regionalgrup-
pen stammen (Troika). Die Arbeits-
gruppe geht im Stil einer Anhörung 
bzw. eines interaktiven Dialogs von-
statten; bis zu drei Stunden pro Land. 
Die Sitzungen der Arbeitsgruppe sind 
öffentlich, Nichtregierungsorganisa-
tionen (NRO) haben kein Rederecht, 
sondern müssen sich auf  parallele Ver-
anstaltungen in der Pause beschränken. 
Als Ergebnis der Anhörung in der Ar-
beitsgruppe gibt es einen Bericht, der 
zur endgültigen Befassung und Ver-
abschiedung an die nächste, der UPR 

folgende, reguläre Sitzung des MRR 
überwiesen wird. In dieser letzten, ein-
stündigen Runde haben auch NRO 
insgesamt 20 Minuten Rederecht.

Kriterien der Überprüfung und Aus-
wertung sind die Charta der Vereinten 
Nationen, die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte, die internatio-
nalen Verträge (z.B. Zivil- und Sozi-
alpakt) sowie die Schlussfolgerungen 
und Empfehlungen der Vertragsor-
gane, die Versprechungen im Rahmen 
der Kandidatur für den MRR (pledges) 
und andere freiwillige Verpflich-
tungen in Sachen Menschenrechte 
(etwa auf UN-Konferenzen) sowie das 
humanitäre Völkerrecht, soweit es an-
wendbar ist; etwa in bewaffneten Län-
dern mit Konflikten. 

Grundlage der Anhörung sind der 
schriftliche (20 Seiten) und mündliche 
Staatenbericht sowie die Empfeh-
lungen der UN-Vertragsorgane und 
die Parallelberichte der zivilgesell-
schaftlichen Gruppen, jeweils zusam-
mengefasst durch das UN-Hochkom-
missariat für Menschenrechte (je 10 
Seiten). Die Staaten sind gehalten, ih-
rem Staatenbericht einen breiten Kon-
sultationsprozess mit der nationalen 
Zivilgesellschaft vorausgehen zu las-
sen und die Ergebnisse dieser Konsul-
tation zu berücksichtigen.

Das UPR-Verfahren ist als staaten-
orientierter Prozess ausgelegt, der 

möglichst im Konsens erfolgt und die 
Kooperation des überprüften Landes 
anstrebt. Die im Abschlussbericht aus-
gesprochenen Empfehlungen an den 
jeweiligen Staat sind rechtlich nicht 
bindend. Die Staaten ihrerseits ver-
stehen das UPR-Verfahren primär als 
Hilfe, Mängel zu beseitigen, und nicht 
als Anklage. Eine dezidierte Verur-
teilung des zu überprüfenden Staates 
ist also nicht zu erwarten. Gleichwohl 
enthüllen die schriftlichen Doku-
mente sowie die Anhörung eine prä-
zise Lageeinschätzung der Menschen-
rechte sowie die politische Haltung 
der jeweiligen Regierung.

Im April und Mai 2008 wurden die 
ersten 32 Staaten überprüft, im De-
zember folgen die restlichen 16 Länder 
für dieses Jahr. Unter den überprüf-
ten Ländern befanden sich aus Asien 
die Philippinen, Indien, Indonesien, 
Pakistan, Sri Lanka, Südkorea, Japan 
und Bahrain. Im Dezember 2008 ste-
hen zur Überprüfung die Vereinigten 
Arabischen Emirate, Turkmenistan, 
Usbekistan und Tuvalu aus der Asien-
gruppe an. Im Februar 2009 werden 
u.a. Bangladesh und China überprüft. 
Alle Regierungen attestierten sich im 
April und Mai 2008 ernsthaftes Be-
mühen beim Schutz und bei der För-
derung der Menschenrechte. Defizite 
wurden in der Regel äußeren Umstän-
den, Aufstandsbewegungen, der schie-
ren Größe des Landes (Indien, In-
donesien), fehlendem Humankapital, 
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Börsenspekulation mit Nahrungsmit-
teln, Klimawandel u.a.m. zugeordnet. 
Vorhaltungen zur Verwicklung staat-
licher Organe in Menschenrechtsver-
letzungen wurden heruntergespielt 
oder als faktisch falsch geleugnet. 

Hingegen stellten unabhängigere 
Beobachter gravierende Probleme 
vor allem in den folgenden Bereichen 
fest: extralegale Tötungen, strafrecht-
liche Ahndung von Folter, Achtung 
der Menschenrechte bei Anti-Terror/
Aufstands-Maßnahmen, Menschen-
handel, die fehlende Ratifizierung von 
Menschenrechtskonventionen, ein ho-
hes Maß an Straflosigkeit vor allem 
bei verdächtigen Angehörigen der Si-
cherheitsorgane, nicht funktionsfä-
hige bzw. Unabhängigkeit der Justiz, 
fehlender Schutz für Opfer von Ge-
walttaten und Zeugen, eingeschränkte 
Meinungs- und Versammlungsfrei-
heit, Armut, Migration, fehlendes un-
abhängiges, internationales Moni-
toring der Menschenrechtslage. Die 
Artikel zu den einzelnen Ländern ge-
ben darüber beredtes Zeugnis ab.

Staaten mit ähnlichen Problemen 
(Algerien, Qatar, Thailand, Tunesien, 
Kuba, Syrien) neigten in der Regel 
zum Lob für die jeweilige Regierung 
in Sachen Kooperation mit dem MRR, 
Offenheit in der Darstellung der Pro-
bleme und dem politischen Willen, 
die zivilgesellschaftlichen Akteure in 
den UPR-Prozess einbezogen zu ha-
ben bzw. jene an der Umsetzung der 
Empfehlungen zu beteiligen. Wie üb-
lich äußerten nicht-staatliche Akteure 
die profundeste und in aller Regel die 
realitätsgerechteste Kritik an den Zu-
ständen in den jeweiligen Ländern. 

Dass Staaten das UPR-Verfahren 
gleichwohl ernst nehmen – und sei es 
zwecks Imagewahrung – belegen Sta-
tistiken zur Teilnahme am interaktiven 
Dialog. Insgesamt 112 Regierungsde-
legationen und 46 der 47 MRR-Mit-
glieder meldeten sich im April und Mai 
2008 zu Wort. Am aktivsten agierten 
die diplomatischen Missionen Slowe-
niens, Kanadas und Großbritanniens, 

die sich an allen Länderverfahren mit 
Fragen und Empfehlungen beteilig-
ten. Zu Pakistan meldeten 70 Staaten 
eine Wortmeldung an, zu Finnland 
nur 21. Die Beteiligung der Staaten 
aus der Asiengruppe nahm von der 
April- zur Mai-Sitzung hin ab (vgl. 
www.upr-info.org).

Um das gegenseitige Schulterklopfen 
einzudämmen, führten NRO aus den 
Ländern sowie internationale Netz-
werke im Vorfeld und während der 
ersten beiden UPR-Runden intensive 
Lobby-Aktivitäten gegenüber diplo-
matischen Missionen in Genf durch. 
Dabei wurden vor allem westliche, ei-
nige lateinamerikanische und weni-
ge, relativ menschenrechtsfreundliche 
Staaten aus Asien (Südkorea und Ja-
pan) angesprochen. Sie sollten in dem 
den Staaten vorbehaltenen interak-
tiven Dialog kritische Fragen und ziel-
führende Empfehlungen gegenüber 
dem überprüften Land aussprechen. 
Die meisten Regierungsdelegationen 
zeigten sich offen und an den Fragen 
bzw. Empfehlungen von NRO-Sei-
te interessiert. Diplomaten dagegen 
hielten sich mit konkreten Zusagen 
eher bedeckt. Im Ergebnis wurden je-
doch alle wesentlichen Themen und 
Empfehlungen im interaktiven Dialog 
der Arbeitsgruppe angesprochen, teil-
weise sogar mit kritischem Unterton.

Fragen und Empfehlungen werden 
im Protokoll über die Anhörung aus-
drücklich erwähnt und ermöglichen 
so, die mangelnde Selbstkritik der Re-
gierungen auszugleichen bzw. anzu-
prangern. Alle überprüften Staaten 
zeigten sich gegen Kritik empfindlich, 
die ihnen Versagen oder ungenügende 
Aktivitäten beim Schutz der Men-
schenrechte attestierte. Dies führte 
im Falle Indonesiens so weit, dass die 
Regierungsdelegation hinter den Ku-
lissen alle Hebel in Bewegung setzte, 
um allein den Begriff West-Papua aus 
dem Abschlussdokument zu katapul-
tieren.

Das UPR-Verfahren beinhaltet darü-
ber hinaus das sogenannte Follow-up, 

die Nachbereitung und Umsetzung 
der Ergebnisse aus Anhörung und 
Abschlussbericht. Die Regierungen 
sind gehalten – und die allermeisten 
haben dies pro forma auch zugesagt, 
die Zivilgesellschaft in die Umset-
zung mit einzubeziehen. Es geht u.a. 
darum, die Zusagen der Staaten ge-
genüber den Empfehlungen etwa in 
Form eines nationalen Aktionsplans 
zu operationalisieren und die Umset-
zung zu belegen. Aufgrund der vie-
len Erfahrungen wird Handfestes nur 
dann zustande kommen, wenn dazu 
eine kritische Begleitung durch nati-
onale und internationale Menschen-
rechtsorganisationen stattfindet. So 
empfiehlt es sich, bei den Philippinen 
die Arbeit der Menschenrechtsbüros 
bei Polizei und Militär auszuwerten 
und gute Dokumentationen zur Straf-
freiheit von Tätern aus dem Kreis der 
Sicherheitsorgane vermehrt in die Öf-
fentlichkeit zu bringen. Die Beiträ-
ge in diesem Heft beschreiben solche 
Aufgabenstellungen für die Länder 
Südasiens.

So staaten- und konsensorientiert 
das UPR-Verfahren auch ist: umfas-
sender und prägnanter ist momentan 
im UN-System keine amtliche, men-
schenrechtliche Bewertung der jewei-
ligen Regierungsführung zu finden. 
Der Abgleich der schriftlichen Doku-
mente sowie die Aussagen der Anhö-
rung enthüllen die politische Haltung 
der jeweiligen Regierung unverblümt. 
Dies betrifft im Übrigen auch die Bun-
desrepublik Deutschland, deren Staa-
tenbericht für das UPR-Verfahren im 
Februar 2009 vor wenigen Tagen nach 
Genf ging. Deutschland macht dabei 
methodisch keine wesentlich besse-
re Figur als etwa Indien; was nicht als 
Kompliment für Indien zu verstehen 
ist.


